Timm Heinrich (G, Gk, D)

2. Unterrichtsbesuch im Fach Gk

Thema: NPD-Parteiverbot

1. Unterrichtsbedingungen – zur Klassensituation

2. Stellung der Unterrichtsstunde im Unterrichtszusammenhang

Die Fachlehrerin ist in die LPE 11.3 „Das Recht und die Rechtsordnung der BRD“ mit den klassischen Vertragstheorien von Hobbes und Locke eingestiegen. Von mir wurde der Unterricht mit einer Erarbeitung der Kernaussagen von Rawls „Theorie der Gerechtigkeit“ und Fallbeispielen dazu weitergeführt. In der folgenden Stunde wurden die Schüler mit Rechtsstaatsmodellen von Stahl und Benda bekannt gemacht. In der anschließenden Stunde erfuhren sie die Rechtsbeugung im 3. Reich als Problematisierung. In der vierten Stunde waren dann die Schüler aufgefordert, als Konsequenz aus dem NS-Unrechtsstaat ein System von Grundrechten zu entwerfen, das einer Wiederholung entgegen stehen sollte. Die Überleitung zur fünften Stunde zum Grundgesetz der BRD und den Arten der darin fixierten Rechte ergab sich dann aus dem Vorhergehenden. 

In der sechsten Stunde wurde nun anhand der Rentenversicherung das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Grundrechte (Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie Sozialstaatsprinzip) thematisiert (u.a. am Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit). Als Instanz, die mit einer Lösung solcher Problem betraut ist, wurde dann in der siebten Stunde das BVG in seiner Organisation, seinen Aufgaben und Kompetenzen durch ein Gruppenpuzzle dargestellt. Das Parteiverbotsverfahren wurde dabei behandelt und als Hausaufgabe erste Informationen über das laufende Verfahren gegen die NPD gegeben.

3. Didaktische Überlegungen

Die freiheitliche demokratische Grundordnung  (FDGO) der BRD ist wesentlicher Kern des GG. Im Sinne der streitbaren Demokratie und aus den Erfahrungen, die Deutsche unter dem NS-Regime machen mussten, bietet das Grundgesetz Maßnahmen an, um die FDGO zu schützen. Eine dieser Maßnahmen ist das Parteienverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG durch das BVG. An das Parteienverbot ist jedoch eine hohe Hürde gebunden. Die Parteien dürfen nach Urteil des BVG nicht nur in Gegnerschaft zur FDGO stehen, sondern müssen diese auch (offensiv)  ablehnen.

Die Frage, die sich aber in Zusammenhang mit einem Parteiverbot stellt, ist nicht nur die formale Berechtigung und der Aussicht auf Erfolg, sondern inwiefern a) es nicht wünschenswerter wäre, solche Parteien politisch zu bekämpfen oder inwiefern b) die heutige gegen extremen Parteien mit marginalen Stimmanteilen stabile deutsche Demokratie ein Verbotsverfahren überhaupt notwendig hat.

Dazu stellt sich die Frage, ob sich durch eine Verschiebung der Unterstützer in die Illegalität nicht viel  größere Probleme durch mangelnde Beobachtungsmöglichkeiten und Radikalisierung ergeben. Und daran selbst knüpft sich natürlich die aktuelle Frage an, inwieweit geheimdienstliche Beobachtung nicht extreme Parteien mit aufbaut (V-Mann-Affäre beim NPD Verbotsverfahren).

4. Methodische Überlegungen

Die Schüler sollen einen Einblick in die kontroverse Diskussion um das Parteienverbot und ihre Argumente erhalten. Dazu sollen sie die Grundpositionen erarbeiten und verstehen lernen. Als methodisch angemessenen Mittel erscheint es mir, die Schüler selbst durch einen Prozess der Positionsfeststellung und Willensbildung sowie kontroversen Diskussion gehen zu lassen.

Dazu ist die Unterrichtsform „Talkshow“ – auch in Anbetracht der geschilderten Klassensituation - m.E. am angemessensten. In einer ersten Arbeitsphase machen sich die Schüler in Gruppen mit Hilfe von kurzen Zitaten mit Positionen und möglichen Meinungen bekannt und entwickeln davon ausgehend ihre eigene Argumentationskette. In der Diskussion können sie dann die Stichhaltigkeit ihrer Argumentation überprüfen.

Da die Schüler von mir langsam an Formen der politischen Diskussion herangeführt werden, erscheint es mir als sinnvoll, dass der Lehrer selbst die Diskussionleitung übernimmt, was im Idealfall dieser freien Unterrichtsform die Schüler mit übernehmen sollten.

Da die Schüler in der Gruppenarbeit und bei der Diskussion (Protokoll) Wesentliches schriftlich fixieren, erscheint mir eine weitere schriftliche Ergebnisfixierung nicht notwendig. Vielmehr erscheint eine Feedbackrunde (Entlastung, Bewertung, Abstimmung) im Anschluss an die Diskussion als nötig.

5. Lernziele der Stunde:

kognitiv:

· Die Schüler sollen Positionen und Argumente im NPD-Verbotsverfahren erarbeiten und bewerten können.

· Das Auseinanderhalten zwischen rechtlich Möglichem und politisch Erwünschtem anhand des Parteiverbotsverfahrens soll von den Schülern geleistet werden .

instrumental:
· Die Schüler sollen aus kurzen Zitaten stringente Argumente entwickeln können.

· Die Schüler sollen die Vorbereitung, Teilnahme und Bewertung einer Diskussion kennen lernen.

affektiv:
· Die Schüler sollen sich in andere Positionen hineinfühlen und -denken können.

· Die Schüler sollen Emotionen von sachlicher Argumentation unterscheiden lernen.

6. Geplanter Unterrichtsverlauf:

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	1. Motivation/Problemfindung

Aufforderung zur Beschreibung u. Interpretation der Karikatur.

Lehrer erfrägt das Vorwissen und die Meinung der Klasse per Handzeichen zum Parteiverbot und verlangt erste .Begründungen.
	Folie (OVP)
	UG

Schüler erklären und interpretieren Karikatur und erkennen das Stundenthema.

	2. Arbeitsphase

Lehrer stellt Unterrichtsform „Talkshow“ vor und gibt genaue Arbeitsanweisungen.
	Arbeitsblatt
	Arbeitsteilige Gruppenarbeit

Wählen Vertreter in der Diskussionsrunde

	3. Diskussion

Lehrer leitet die Diskussion

und bringt bei Bedarf weitere Argumente ein.
	Protokoll

Evtl. Folio (OVP)
	Beobachtung/Protokollierung

Vertreter legen Argumente dar

	4. Auswertung

Lehrer nimmt eine Entlastung vor.

Lehrer fordert die Schüler zur Bewertung der Argumente und ihrer Präsentation auf.

Lehrer nimmt - wo nötig - selbst eine Evaluation vor.

Lehrer fordert zur erneuten Abstimmung auf.
	Protokoll
	UG


Weitere Argumente für/gegen ein NPD- Verbot

„Wenn man die NPD verbietet, verschiebt sich die ganze Organisation nur in den Untergrund. Die Folgen kann man sich ausmalen...“

„Deutschland braucht Einwanderer für unbesetzte hochqualifizierte Jobs. Ein NPD-Verbot wäre ein positive Signal für mögliche Einwanderer und ein negatives für fremdenfeindliche Aktivisten.“

„Die NPD hat Wahlergebnisse, die höchstens um die 2% liegen. Ein Verbot würde heißen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.“

„Wenn das BVG das NPD-Verbot ablehnt, wäre das der Super-GAU der Demokratie!“

„Toleranz heißt, andere Meinungen zu akzeptieren (Art. 55 GG). Im Zweifelsfalle hat deshalb diese Fundamentalnorm vor dem Parteienverbot (Art. 21,2 GG) Vorrang!“

„Die NPD muss nur unter unserer Vergangenheit leiden. In anderen Demokratien gibt es auch rechtsextreme Parteien, ohne dass diese ständig verfolgt werden.“

„Nach dem deutschen Parteienrecht werden die Parteien durch den Staat finanziell unterstützt. Vor diesem Hintergrund darf es keine extreme Partei geben, die eben diesen Staat ablehnt.“

„Die NPD verachtet in Wort und Tat andere Nationalitäten und geht einer Rassenpolitik nach. Dies verstößt gegen die Menschenwürde (Art. 1GG).“

„Es muss nicht alles, was rechtlich möglich wäre, politisch gut sein!“

„Talkshow“ – NPD Parteiverbot

Ablauf:

1. Einführung zum Thema, Gruppeneinteilung, erste Abstimmung.

2. Gruppenarbeit

· Festlegen des Vertreters

· Verteilen der Protokollaufgaben

3. Diskussion

· Eröffnung durch den Moderator

· Die Vertreter sollten ein kurzes Statement abgeben.

· Diskussion / Protokollierung

4. Auswertung/Entlastung

· Bewertung

· Neue Abstimmung.

Beobachtungsbogen 1

1. Welche Argumente der Gruppe konnte der Vertreter einbringen?

2. Kamen die Argumente richtig zur Geltung oder gingen sie unter?

Beobachtungsbogen 2

1. Wie ging der Gruppenvertreter auf die anderen Diskussionsteilnehmer ein (z.B. hat er ihre Meinung aufgenommen oder an den anderen vorbei geredet)?

2. Was fiel an der Sprache des Diskussionsteilnehmers auf?

